
Dr. Christian Stocker 
Bundeskanz ler Republik Österreich 
Ba llhausplat z 2, 1010 Wien 

Herrn Präsidenten des Bundesrates 

Markus Stotter, BA 

Dr. Karl Renner-Ring 3 

1017 Wien 

Wien, am 19. Mai 2026 

Sehr geehrter Herr Bundesratspräsident, 

gemäß Art. 23c Abs. 5 B-VG darf ich mitteilen, dass der Min isterrat am 6.5.2026 im Sinne 

der gemäß Art. 23c Abs. 2 B-VG stattgefundenen Konsultationen mit den im 

Hauptausschuss des Nationalrates vertretenen Parteien beschlossen hat, Herrn Mag. iur. 

Gerald Loacker als Mitglied des Europäischen Rechnungshofs vorzuschlagen - die 

Herstellung des Einvernehmens mit dem Hauptausschuss des Nationalrates vorausgesetzt . 

Mit besten Grüßen 

Beilagen 
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• 

":: Bundeskanzleramt 

Geschäftszahl: 

2026-0.127.342 

Vortrag an den Ministerrat 

51/9 
Zur Veröffentlichung bestimmt 

Europäischer Rechnungshof - Nominierung des österreichischen Mitglieds 

für den Zeitraum 2026 bis 2032 

Die Amtszeit von Frau Mag. Helga Berger als Mitglied des Europäischen Rechnungshofs 

(Eu RH) endet am 31. Juli 2026. Daher ersuchte das Generalsekretariat des Rates die 

Republik Österreich mit Schreiben vom 10. September 2025, ein Mitglied für den am 

1. August 2026 beginnenden, sechsjährigen Amtsterminus zu benennen. 

Zu Mitgliedern des EuRH sind gemäß Art. 286 Abs. 1 AEUV Persönlichkeiten auszuwählen, 

die in ihren Staaten Rechnungsprüfungsorganen angehören oder angehört haben oder die 

für dieses Amt besonders geeignet sind. Sie müssen jede Gewähr für Unabhängigkeit 

bieten. Der Rat der Europäischen Union ernennt die Mitglieder des EuRH nach Anhörung 

des Europäischen Parlaments gemäß Art. 286 Abs. 2 AEUV mit qualifizierter Mehrheit auf 

sechs Jahre. 

Im Rahmen einer öffentlichen Interessentinnen- und lnteressentensuche auf der 

elektronischen Verlautbarungs- und Informationsplattform des Bundes langten drei 

Bewerbungen ein. 

Herr Mag. iur. Gerald Loacker ist aufgrund seiner Berufserfahrung und Qualifikation für die 

genannte Funktion in höchstem Ausmaß geeignet und wird zur Nominierung 

vorgeschlagen. Die von Art. 286 Abs. 1 AEUV geforderten Voraussetzungen liegen in 

vollem Umfang vor. 

Herr Mag. iur. Loacker ist Jurist und ehemaliges Mitglied des Nationalrates mit 

langjähriger Erfahrung in öffentlicher Finanzkontrolle, Recht, Wirtschaft, Governance und 

institutioneller Aufsicht. Während elf Jahren als Abgeordneter zum Nationalrat, unter 

anderem als stellvertretender Klubobmann des NEOS-Parlamentsklubs und Mitglied des 

Budgetausschusses, war er unmittelbar mit der Prüfung von Bundesbudgets, Ausgaben im 

Arbeitsmarkt- und Sozialbereich sowie wirtschaftspolitischen Maßnahmen befasst. 
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Frühere leitende Funktionen im Bank- und Industriesektor haben wesentlich zu seiner 

Expertise im Bereich interner Kontrollsysteme sowie der Einhaltung arbeits- und 

sozial rechtlicher Vorgaben beigetragen. Als selbstständiger Gerichtssachverständiger für 

Arbeits- und Betriebsorganisation, Führung und Berufskunde liegt sein Fokus seit 2017 auf 

evidenzbasierten Analysen und klar begründeten Gutachten. Seit 2024 ist er als 

Co-Geschäftsführer eines HR-Beratungsunternehmens mit Spezialisierung auf 

Vergütungsfragen im öffentlichen und privaten Sektor tätig. Herr Mag. iur. Loacker hat das 

Studium der Rechtswissenschaften absolviert. 

Ich informierte den Herrn Bundespräsidenten gemäß Art. 23c Abs. 2 B-VG über die von 

der Bundesregierung in Aussicht genommene Nominierung und ersuchte Herrn 

Nationalratspräsidenten um die Vornahme von Vorabkonsultationen mit den im 

Hauptausschuss des Nationalrates vertretenen Parteien, ob eine Mehrheit für den von der 

Bundesregierung beabsichtigten Vorschlag gegeben ist. Wie mir der Herr Präsident des 

Nationalrates mit Schreiben vom 20. April 2026 mitteilte, kann mit der Herstellung des 

Einvernehmens für Herrn Mag. iur. Gerald Loacker im Hauptausschuss des Nationalrates 

gerechnet werden. 

Nach erfolgter Beschlussfassung durch die Bundesregierung und Herstellung des 

Einvernehmens mit dem Hauptausschuss des Nationalrates wird die Ständige Vertretung 

Österreichs bei der Europäischen Union beauftragt werden, dem Generalsekretariat des 

Rates die gegenständliche Nominierung zu notifizieren. 

Gemäß Art. 23c Abs. 5 B-VG ist der Bundesrat von der Nominierung zu unterrichten. 
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„ 

Ich stelle daher den 

Antrag, 

die Bundesregierung möge 

1. dem vorstehenden Bericht zustimmen, 

2. mich ermächtigen, das Einvernehmen mit dem Hauptausschuss des Nationalrates 

hinsichtlich der gegenständlichen Nominierung herzustellen und 

3. mich ermächtigen, den Bundesrat von dieser Nominierung zu unterrichten. 

6. Mai 2026 

Dr. Christian Stocker 

Bundeskanzler 
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BKA: 2026-0.388.894 

BESCHLUSSPROTOKOLL Nr. 51 

über die Sitzung des Ministerrates am 6. Mai 2026 

1. Der Ministerrat genehmigt die Beschlussprotokolle Nr. SO und SOa und beschließt, die 

Tagesordnung um die Punkte 9 und 10 zu erweitern. 

2. Mitteilungen und Resolution werden zur Kenntnis genommen. 

3. Personalangelegenheiten liegen keine vor. 

4. Berichte von Ratssitzungen liegen keine vor. 

S. Bericht des Bundeskanzlers, Zahl 202S-0.980.2S8, betreffend Rechnungshofbericht; Kinder­

und Jugendhilfe im Burgenland und in der Steiermark (Reihe Bund 202S/29, Burgenland 

202S/S und Steiermark 202S/8). 

Der Ministerrat beschließt im Sinne des Antrages. 

6. Bericht des Bundeskanzlers, Zahl 202S-0.980.446, betreffend Rechnungshofbericht; 

KlimaTicket (Reihe Bund 202S/38, Oberösterreich 2025/6 und Salzburg 202S/3). 

Der Ministerrat beschließt im Sinne des Antrages. 

7. Bericht des Bundeskanzlers, Zahl 2026-0.224.338, betreffend§ 2 Z Sb lit. j und k des 

Parteiengesetzes 2012, BGBI. 1 Nr. S6/2012, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. 1 

Nr. 43/202S, ua.; Verfahren vor dem Verfassungsgerichtshof G 27 /2026. 

Der Ministerrat beschließt im Sinne des Antrages. 

8. Bericht des Bundeskanzlers, Zahl 2026-0.303.0SS, betreffend Rat für Forschung, 

Wissenschaft, Innovation und Technologieentwicklung- Tätigkeitsbericht für 2024/202S. 

Der Ministerrat beschließt im Sinne des Antrages. 

9. Bericht des Bundeskanzlers betreffend Europäischer Rechnungshof; Nominierung des 

österreichischen Mitglieds für den Zeitraum 2026 bis 2032 (Mag. Loacker). 

Der Ministerrat beschließt im Sinne des Antrages. 
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10. Bericht des Bundesministers für Inneres, Zahl 2026-0.389.220, betreffend 

Sicherheitsvorkehrungen zum Eurovision Song Contest und die Ausarbeitung des 

Sicherheitsdienstleistergesetzes. 

Der Ministerrat beschließt im Sinne des Antrages. 
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Gerald Loacker 

Lebenslauf (DE) 

Mag. iur. Gerald Loacker 

österr. Staatsbürger 

Profil 

Jurist und ehemaliges Mitglied des Nationalrats mit langjähriger Erfahrung in öffentlicher Finanz­

kontrolle, Recht, Wirtschaft, Governance und institutioneller Aufsicht. Während elf Jahren im Parla­

ment, unter anderem als stellvertretender Klubobmann der NEOS und Mitglied des Budgetaus­

schusses, war ich unmittelbar mit der Prüfung von Bundesbudgets, Ausgaben im Arbeitsmarkt- und 

Sozialbereich sowie wirtschaftspolitischen Maßnahmen befasst. Frühere leitende Funktionen im Bank­

und Industriesektor haben mir Kenntnisse des Finanzbereichs, interner Kontrollsysteme sowie der 

Einhaltung arbeits- und sozialrechtlicher Vorgaben vermittelt. Als Gerichtssachverständiger für 

Arbeits- und Betriebsorganisation, Führung und Berufskunde bin ich an evidenzbasierte Analysen, klar 

begründete Gutachten und ein strikt unabhängiges, integres Berufsverständnis gewöhnt. Ich arbeite 

pragmatisch, kommuniziere klar und orientiere mich an Rechenschaftspflicht, Transparenz und den 

Werten der Europäischen Union; das Governance Excellence Program der WU Executive Academy hat 

meine Expertise in Good Governance und öffentlicher Finanzkontrolle zusätzlich vertieft. 

Berufserfahrung (Auswahl) 

10/2024 - dato 

CV Gerald Loacker 2026 

Geschäftsführender Gesellschafter, HR Beratungsunternehmen 

BWI Unternehmensberatung GmbH, Dornbirn 
{Consu /tin g, 5 Beschäftigte, ca. 1,1 Mio EUR Umsatz) 
https://bwi.at 

Co-Geschäftsführung eines HR-Beratungsunternehmen mit Spezialisierung 
auf Vergütungsfragen im öffentlichen und privaten Sektor 

Beratung von Kundinnen und Kunden zu transparenten, rechtssicheren 
und kosteneffizienten Vergütungssystemen 

Gemeinsame Führung eines Beraterteams, einschließlich Projektplanung 
und Qualitätssicherung der Ergebnisse. 
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02/2017- dato 

Gerald Loacker 

Gerichtssachverständiger, selbständig 

https:l/sv-loacker. at 

Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für 
Arbeitsorganisation, Betriebsorganisation und Führung sowie für 
Berufskunde 
Erstellung unabhängiger Gutachten für Gerichte, Unternehmen und Private, 
einschließlich Sachverhaltserhebung, Beurteilung komplexer Organisations­
strukturen und Berufsprofile sowie Abfassung klar strukturierter, 
begründeter schriftlicher Gutachten. 

10/2013 - 10/2024 Abgeordneter zum Nationalrat 

NEOS - Das Neue Österreich 
https:l/neos.eu 

Mitglied des Nationalrats mit starkem Fokus auf öffentliche 
Gebarungskontrolle und sozioökonomische Gesetzgebung 

Stellvertretender Klubobmann der Parlamentsfraktion (10/2015-10/2024); 
Mitwirkung an der strategischen Positionierung in Budget-, Arbeitsmarkt­
und sozialpolitischen Fragen 
Sprecher für Arbeit und Soziales 

Zeitweise Sprecher für Wirtschaftspolitik sowie für Gesundheitspolitik 
einschließlich Finanzen und Regulatorik in den jeweiligen Bereichen 
Mitglied des Budget- und des Finanzausschusses; Mitwirkung an der 
Prüfung von steuerlichen Maßnahmen und budgetrelevanten 
Entscheidungen 
Ausarbeitung und Analyse von Gesetzesvorschlägen und parlamentarischen 
Anfragen unter dem Gesichtspunkt der Rechtmäßigkeit, Effizienz und 
Nachhaltigkeit öffentlicher Ausgaben 
Sicherstellung der Einhaltung der Geschäftsordnung des Parlaments in der 
Rolle als Klubordner sowie Unterstützung geordneter und transparenter 
Entscheidungsprozesse 

Beziehungspflege mit Bundesministerien, öffentlichen Behörden, 
Sozialpartnern, Zivilgesellschaft und Unternehmen, häufig im Kontext 
budgetärer und regulatorischer Reformen 

11/2007 - 02/2016 Leiter der Personalabteilung, Bank 

Dornbirner Sparkasse Bank AG, Dornbirn 

CV Gerald Loacker 2026 

(Regionalbank, 400 Beschäftigte, EUR 2.2 Mrd Bilanzsumme) 

Leitung der Abteilung mit fünf Mitarbeiter:innen 
Verantwortung für Personalentwicklung, Recruiting, Employer Branding 

Personalplanung und HR-Budgetierung im Einklang mit Geschäftsstrategie 
und regulatorischen Anforderungen 
Bearbeitung arbeitsrechtlicher Fragestellungen, Zusammenarbeit mit dem 
Betriebsrat und Abschluss von Betriebsvereinbarungen 

Konzeption und Umsetzung eines Traineeprogramms für Schul­
absolvent:innen 

2 
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Gerald Loacker 

Verantwortung für die Lehrlingsausbildung 

In dieser Zeit erhielt die Bank Auszeichnungen als Great Place to Work, als 
familienfreundliches Unternehmen, ausgezeichneter Lehrbetrieb und für 
die Förderung der Mitarbeitergesundheit. 

01/2004 - 10/2007 Personalleiter, Industrie 

Rondo Ganahl AG, Frastanz 
(Papier- und, Wel/pappeerzeugung; 320 Beschäftigte, EUR 160 Mio Umsatz) 

Leitung der Personalabteilung mit vier Mitarbeiter:innen. 

Personalentwicklung, Recruiting und Personalmarketing in einem 
Produktionsbetrieb 

Personalplanung und HR-Budgetierung 

Verantwortung für Lohn- und Gehaltsverrechnung, Arbeitsrecht und 
Werkswohnungen 

Koordination der Lehrlingsausbildung (25 Lehrlinge in fünf Berufen) 

In diesem Zeitraum erhielt das Unternehmen Zertifikate als ausgezeichneter 
Lehrbetrieb und für die erfolgreiche Integration von Menschen mit 
Behinderung am Arbeitsplatz 

02/2000 - 01/2004 Stv. Leiter Personalmanagement, Industrie 

Tridonic GmbH & Co KG, Dornbirn 
(Elektronik, Teil der Zumtobel Gruppe, ca. 360 Beschäftigte, EUR 300 Mio 
Umsatz) 

Stv. Abteilungsleitung, direkte Führung von sieben Mitarbeiter:innen 

Leitung der Lohn- und Gehaltsverrechnung für vier österr. Standorte 
Arbeitsrecht und Recruiting 

Leitung der Teams in der Telefonzentrale (drei Beschäftigte) und der 
Kantine (zwei Beschäftigte) 

Akademische Bildung 

2023 

2003- 2005 

1992 -1997 

CV Gerald Loacker 2026 

Wirtschaftsuniversität Wien 

Programm Governance Excellence, WU Executive Academy 

Universität Innsbruck 

Akademischer Personal- und Organisationsentwickler, Nachdiplom 
mit Auszeichnung 

Universität Wien 

Rechtswissenschaften, Abschluss: Magister iuris 

3 
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Gerald Loacker 

Publikationen {Auswahl) 

10/2025 

07/2024 

04/2022 

02/2020 

Artikel zu gleichwertiger Arbeit 

ecolex, 2025,712, "Was ist gleichwertige Arbeit?" 
https://rdb.manz.at/document/rdb.tso.Llecolex20251003 

Analyse des Begriffs der gleichwertigen Arbeit und seiner Relevanz bei der 
nationalen Umsetzung der Entgelttransparenzrichtlinie (EU) 2023/970 

Zweite Studie zu Kammern in Österreich 

"Über den Kammerstaat Österreich - Das Kammerbuch 2.0" 
https://gerald-loacker.eu/wp-content/uploads/2024/07 /Kammerb uch-
2.0 online 030524.pdf 

Untersuchung der institutionellen Rolle, der rechtlichen Grundlagen und der 
demokratischen Kontrolle gesetzlicher Kammern in Österreich mit Fokus auf 
deren zunehmendes finanzielles Gewicht, die Verwendung von Pflichtbeiträgen 
und den Bedarf an stärkerer parlamentarischer und ministerieller Aufsicht 

Erste Studie zu Kammern in Österreich 

"Österreichs Kammern in Zahlen" 
https://gerald-loacker.eu/wp-content/uploads/2022/04/0e-Kammern-in­
Zahlen online 210322.pdf 

Umfassende finanzielle und aufsichtsrechtliche Analyse gesetzlich 
eingerichteter Kammern in Österreich, einschließlich ihrer 
Einnahmenstrukturen, Rücklagen, Ausgabenmuster und der Grenzen 
bestehender Aufsichts- und Transparenzmechanismen 

Artikel zum Rücktrittsrecht beim Kauf einer digitalen Vignette 

Ecolex, 2020,93, "Zum Rücktrittsrecht beim Onlineerwerb der Digitalen 
Mautvignette der ASFINAG" 

https://rdb.manz.at/document/rdb.tso.Llecolex20200205 

Beurteilung der nationalen Umsetzung der Richtlinie (EU) 2011/83 über 
Verbraucherrechte im Hinblick auf digitale Autobahnvignetten. 

Weitere Fähigkeiten und Informationen 

Sprachen Deutsch (Muttersprache) 
Englisch (fließend) 
Französisch (Grundkenntnisse) 

Interessen Leidenschaftlicher Skifahrer und Mountainbiker, weniger ambitionierter 
Sänger 

Referenzen Verfügbar auf Anfrage 

CV Gera ld Loacker 2026 4 

„ 2583/GO-BR/2026 - Art. 23c Abs. 5 B-VG10 von 10

www.parlament.gv.at




